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Text 

§ 580. Ein Erblasser, welcher nicht schreiben kann, muß nebst Beobachtung der in dem vorigen 
§ vorgeschriebenen Förmlichkeiten, anstatt der Unterschrift sein Handzeichen, und zwar in Gegenwart 
aller drey Zeugen, eigenhändig beysetzen. Zur Erleichterung eines bleibenden Beweises, wer der 
Erblasser sey, ist es auch vorsichtig, daß Einer der Zeugen den Nahmen des Erblassers als 
Nahmensunterfertiger beysetze. 


